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Amtlicher Teil 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

E I N L A D U N G 
Die Verbands- und Werksausschusssitzung des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ findet 

am Dienstag, dem 18. Juli 2017 – Beginn 09:00 Uhr 

im Verwaltungsgebäude Hüngelsgasse 13 in Bad Langensalza 

statt. 
 

Tagesordnung:  
 

Öffentlicher Teil 
 

TOP 1  Begrüßung 

 Eröffnung 

 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 Mitteilung zu Entschuldigungen 

 Annahme der Tagesordnung 
 

TOP 2 Mitteilung zu Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Weimar 

 zum Ausschluss der Gebühr bei Kostenbeteiligungen nach § 23 Abs. 5 ThürStrG 
 

TOP 3 Bestätigung einer Vereinbarung mit Widmungserklärung zur Einleitung von Niederschlagswasser 
 

TOP 4 Reform des Einlagensicherungsfonds der Privatbanken 
 

TOP 5 Umsetzung der Genehmigung des Wirtschaftsplans 2017 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 

TOP 6 Vergaben 

6.1 Verbindungssammler Kleinwelsbach nach Großwelsbach und Pumpwerk Kleinwelsbach 

6.2 EMSR – Pumpwerk Kleinwelsbach 
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TOP 7 Bekanntgabe Eilentscheidung vom 21.06.2017 
 

TOP 8 Kreditumschuldung 
 

TOP 9 Erlass / Niederschlagung von Forderungen 
 

TOP 10 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Abwasserzweckverband  „Mittlere Unstrut“ 

 
Bernhard Schönau 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“ hat in seiner 

Sitzung am 16. Mai 2017 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Öffentlicher Teil 
 

TOP 2 Fördermittelanmeldung Programmjahr 2018 

Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis von der abgestimmten Verschiebung der Wasserrahmen-

richtlinie-Maßnahmen im Abwasserbeseitigungskonzept bis 2021 und bestimmt, die Anmeldung der 

Fördermaßnahme Verbindungssammler Blankenburg - Bruchstedt inkl. Pumpwerk lt. Abwasserbeseitigungs-

konzept 2021 für das Programmjahr 2018 vorzuziehen. Die Werkleitung hat die Maßnahme entsprechend der 

Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes weiter zu verfolgen hat. 
 

TOP 3 Fortsetzung Klageverfahren Dachwig - Gewässer 2. Ordnung 

Der Verbands- und Werksausschuss empfiehlt, wegen der unklaren Entscheidungsgründe fristgerecht Berufung 

beim Thüringer Oberverwaltungsgericht einzulegen und eine entsprechende Überprüfung der Urteile des 

Verwaltungsgerichtes vom 29.03.17 vorzunehmen.  
 

TOP 4 Umsetzung Genehmigung Wirtschaftsplan 2017 

Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis vom Stand der Umsetzung der Genehmigung zum 

Wirtschaftsplan 2017. 
 

TOP 5 Halbjahresbericht der Werkleitung gem. § 19 ThürEBV zum 31.12.2016 

Der Verbands- und Werksausschuss nimmt vom Halbjahresbericht der Werkleitung gem. § 19 ThürEBV und 

den Erläuterungen hierzu Kenntnis. 
 

TOP 6 Mitbenutzungsvertrag für das Regenrückhaltebecken 2 im GWG Gierstädt 

 für die Löschwasservorhaltung 

Der Verbands- und Werksausschuss des Abwasserzweckverbandes "Mittlere Unstrut" nimmt vom Entwurf des 

Mitbenutzungsvertrages zwischen der Gemeinde Gierstädt und dem Abwasserzweckverband "Mittlere Unstrut" zur 

gemeinsamen Nutzung des Regenrückhaltebeckens 2 im Gewerbegebiet Gierstädt auch für Zwecke der 

Löschwasservorhaltung für die Gemeinde Kenntnis und beschließt diesen. 
 

TOP 7 Beitragserhebung in Wohn- und Gewerbegebieten 

Der Verbands- und Werksausschuss stimmt der von der Werkleitung vorgeschlagenen Verfahrensweise zur 

Erhebung von Beiträgen in Wohngebieten zu. 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

TOP 8 Vergabe Verbindungssammler Eckardtsleben – Illeben,  

 inkl. Pumpwerk und 1. BA Ortsnetz Eckardtsleben   

Der Verbands- und Werksausschuss beschließt die Vergabe der Bauleistungen Verbindungssammler 

Eckardtsleben – Illeben, inkl. Pumpwerk und 1. BA Ortsnetz Eckardtsleben.  
 

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich des Einvernehmens der Thüringer Aufbaubank und sowie des Ablaufs des 

erfolglosen Beanstandungsverfahrens gemäß § 19 ThürVgG vom 18. April 2011.  
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TOP 10 Erlass / Niederschlagung von Forderungen 

Der Verbands- und Werksausschuss nimmt Kenntnis von den im Jahr 2015 durch die Werkleitung genehmigten 

Niederschlagungen. 

 

TOP 11 Antrag auf Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht; 

 für gewerbliches Niederschlagswasser  

Der Verbands- und Werksausschuss nimmt den Antrag auf Freistellung von der Abwasserbeseitigungspflicht für 

das Gewerbeobjekt in Merxleben für nichtschädlich verunreinigtes Niederschlagswasser zu Kenntnis. Weiterhin 

erkennt der Verbands- und Werksausschuss, dass der AZV „Mittlere Unstrut“ im Entsorgungsbereich keine 

öffentliche Entwässerungseinrichtung unterhält, die diese Niederschlagswassermengen aufnehmen kann und 

bestätigt somit den Antrag. 

 

TOP 12 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 

Der Verbands- und Werksausschuss beschließt den Wegfall der Gründe zur Geheimhaltung bei den Beschlüssen 

im nichtöffentlichen Teil – ausgenommen hiervon ist TOP 10. Die Bekanntgabe ist zu beschränken auf den 

Inhalt, nicht auf Einzelheiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Anmerkung: 

Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen 

Form auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den Gemeindeverwaltungen aller 

Mitgliedsgemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes zur kostenlosen Mitnahme bereit. 
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http://www.wazv-badlangensalza.de/

